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ERKLÄRUNG UMGANG MIT DROGEN UND DOPING 
 

 

Als Schüler der Thurgauer Sporttagesschule TST Frauenfeld verpflichtet sich: 

NAME DES SCHÜLERS 
 

die folgende Anti-Doping Unterstellungserklärung zu befolgen. 

 

1. Der unterzeichnende Sportschüler der Thurgauer Sporttagesschule Frauenfeld (TSTF) verzichtet 
auf jede Form von Doping, als Doping gilt die Verwendung von Substanzen aus verbotenen 
Wirkstoffen und die Anwendung verbotener Methoden entsprechend der jeweils aktuellen 
Dopinglisten (www.antidoping.ch) von Swiss Olympic. 
 

2. Es ist Aufgabe des Sportschülers, sich zu vergewissern, dass jedes Medikament, jedes Supplement 
oder jedes sonstige Präparat, das er einnimmt, keine verbotenen Substanzen enthält. 
Nichtkennen der aktuellen Dopingliste schliesst die Strafbarkeit von Dopingvergehen nicht aus.  
 

3. Der Sportschüler erklärt sich mit Kontrollen durch die zuständigen Doping Kontrollbehörden 
einverstanden. Der Sportschüler, der sich vorsätzlich einer Dopingkontrolle widersetzt oder 
entzieht oder den Zweck derselben vereitelt, wird bestraft, wie dies bei einem positiven Befund 
der Fall wäre. Der Versuch hierzu kann auch bei negativem Befund bestraft werden.  
 

4. Der Sportschüler nimmt zur Kenntnis, dass ein allfälliger Dopingverstoss zum sofortigen 
Ausschluss aus der Sporttagesschule führen kann. 

 

Ort / Datum    

 

 

Der Sporttagesschüler      Die Erziehungsberechtigten  

http://www.antidoping.ch/

